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Es werden a¡rar intensiv verschiedene Reformmodelle disku-
tie sehen, wie eine Neuregelung
au en Fällen sich Auswirkungen
au n. Diskutiert wird sowohl das
sog. Verkehrswertmodell, welches automationsgesteueÉ die
individuellen Daten des zu bewertenden Grundstücks mit Ver-
gleichsdaten des lmmobilienmarkts verknüpfen soll, ein wert-
unabhängiges Modell, welches sich nur an den Grundstücks-
und Gebäudeflächen orientiert, als auch ein Kostenmodell,
welches für bebaute Grundstticke einen Bodenwert und einen
pauschalieÉen Gebäudewert ermitteln soll.
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l. Vorschrfüen zur E¡nheitsbewertung fiir
Bemessung der Grundsteuer verfassungs-
widrig

Das Bundesverfassungsgericht hat nun mit Urteil vom

jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002mitdem all-
gemeinen GleichheitssaE unvereinbar. Das Festhalten
des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeítpun K
voñ 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Un-
gleichbehandlungen bei der Bewedung von Grundver-
.-g^^- L!1.- r!^ -- r, !mogÊn, î¡.ir ûie es i(eine aus'reieheneie FìechtferiÍgung
gíbt. Mit dieser Begründung hat das Gericht die-Vor-
schriften für vefassungswidrig erkläÊ und bestimmt,
dass der Gese2geber spätestens bis zum 51.12.2019
eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeit-
punkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter an-

anstehenden Neubeweftung der Vielzahl an Grundstü-
cken.

Auswirkungen hat dieses Urteil auf die Grundsteuer, die
lmmobilienbesiEer und auch Mieter über die Neben-
kosten trifft. Basis für die Bemessung der Grundsteuer,
welche auf Grund eines von der jeweiligen Gemeinde
festgesetzten Hebesaües erhoben wird, sind die sog.
Einheitswerte für die Grundstücke. Diese Eínheitswerte
sollen die Verkehrswerte der Grundstücke zumindest
annähernd widerspiegeln. Geset¿lich ist vorgesehen,
dass eine Neufestsetzung der Einheitswefte auf aktuel-
ler Basis alle sechs Jahre erfolgt, um Weftentwicklungen
am Grundstücksmarkt nachvolfziehen zu können, Tat-
sächlich sind in den alten Bundesländern die Einheits-
wefte aber zufetzt im Jahr 1964 festgestellt worden. ln
den neuen Bundesländern wird sogar auf die Einheits-
wefte aus dem Jahr 1935 zurückgegriffen.

Die aus der Überdehnung des Hauptfeststellungs-
zeitraums folgenden flächendeckenden, zahlreichen
und erheblichen Wertveaerrungen bei der Einheits-
bewertung des Grundvermögens führen zu entspre
chenden Ungleichbehandlungen bei der Erhebung der
Grundsteuer. Eine ausreichende Rechtfertigung für die-
se Ungleichbehandlungen ergibt sich nach Ansicht des
Bundesverfassungsgerichts weder allgemein aus dem
Ziel der Vermeidung allzu großen Venrualtungsaufi¡vands
noch aus Gründen der Typisierung und pauschalierung.

O Hinweis:

Die vom Gericht gewährte übergangsregelung bedeutet, dass

Grundsteuer kann bis zu diesem ZeitpunK auf der bisherigen
Grundlage weiter erhoben werden.

Nun ist der GeseÞgeber gezwungen, die bisfang nicht erfolg-
reichen Reformbemühungen zu einem Ende zu ftihren. Bereits
in der vergangenen Legislaturperiode gab es GeseEgebungs-
Ínitiativen, die aber wegen mangelnder Einigkeit der Bundes-
länder letztlich im Sande verlaufen sind. Von politischer Seite
wird betont, dass eine Reform der Einheitsbewertung für die
Kommunen ¡nsgesamt n¡cht zu einer Erhöhung des Grund-
steueraufkommens fiihren soll. Dies bedeutet aber nícht, dass
der einzelne Grundstückseigentrimer zukünftig nicht höher
oder auch niedriger belastet wird als bislang. ln welchen Fällen
sich ftlr den Grundstückseigentümer dennoch Veränderungen
zur jetzigen Grundsteuerbelastung ergeben werden, bleibt ab-
zuwaften.
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2. Selbst getragene Krankheitskosten können
nicht im Rahmen des Sonderausgaben-
abzugs für Krankenversicherungsbeiträ ge
berücksichtigt werden

Trägt ein privat krankenversicherter Stpfl. seine l(ank-
heitskosten selbst, um dadurch die Voraussetzungen
für eine Beitragserstattung zu schaffen, können die-
se Kosten nicht als Beiträge zu einer Versicherung
steuerlich als Sonderausgaben abgezogen werden, wie
der Bundesfinanzhof nun mit Urteil vom 29ji.2017
(Aktenzeichen X R 3/16) klarstellt. Damit führt das Ge-
richt seine Rechtsprechung zur insoweit vergleichbaren
Kostentragung bei einem sog. Selbstbehalt fort.

lm Urteilsfall hatten der Stpfl. und seine Ehefrau Beiträge
an ihre privaten Krankenversicherungen zur Erlangung
des Basisversicherungsschutzes gezahlt. Um in den
Genuss von Beitragserstattungen zu kommen, hatten
sie angefallene Krankheitskosten selbst getragen und
nicht bei ihrer Krankenversicherung geltend gemacht.
ln der Einkommensteuererklärung kürzte der Stpfl. zwar
die Krankenversicherungsbeiträge, die als Sonderaus-
gaben angesetä werden können, um díe erhaltenen
Beitragserstattungen, m ind erte d iese Erstattu n gen aber
vorher um die selbst getragenen Krankheitskosten, da
er und seine Ehefrau insoweit wirlschafilich belastet
seien. Weder das Finanzamt noch das Finanzgericht
folgten seiner Auffassung. Ebenso scheiterte der An-
satz der selbst getragenen Krankheitskosten als außer-
gewöhnliche Belastung allein schon deshalb, weil die
zumutbare Belastung nicht überschritten wurde.

Der Bundesfinanzhof bestätigte das Urteil des Finanz-
gerichts. Es könnten nur die Ausgaben als Beiträge zu
Krankenversicherungen abziehbar sein, die im Zusam-
menhang mit der Ërlangung des Versicherungsschut-
zes stünden und letztlich der Vorsorge dienten. Daher
hatte das Gericht bereits entschieden, dass Zahlungen
auf Grund von Selbst- bzw. Eigenbeteiligungen an ent-
stehenden Kosten keine Beiträge zu einer Versicherung
sind (Ufteil vom 1.6.2016, Aktenzeichen X R 4A/14).
Zwar werde bei den selbst getragenen Krankheitskos-
ten nichi - wie beim Selbstbehalt - bereits im Vorhinein
verbindlich auf einen Versicherungsschu? veaichtet,
vielmehr könne man sích bei Vorliegen der konkreten
Krankheitskosten entscheiden, ob man sie selbst tragen
wolle, um die Beitragserstattungen zu erhalten, Dies än-
dere aber nichts daran, dass in beiden Konstellationen
der Versicherte die l(ankheitskosten nicht trage, um
den VersicherungsschuÞ ,,als solchen" zu erlangen_

Ob die Krankheitskosten als einkommensmindernde
außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen seien,
musste das Gericht im Streitfall nicht entscheiden, da
die Krankheitskosten die sog. zumutbare Eigenbe-
lasturrg wegen der Höhe der Einkünfte der Stpfl. nicht
überstiegen und daher bereits aus diesem Grunde ein
Abzug nicht in Betracht kam.

O Hinweis:

lm konkreten Fall ist daher abzuwägen, ob der regelmäßig ein-
zugehende steuerliche Nachtell durch das Selbsttragen der

Krankheitskosten den Vorteil aus einer Beitragsrijckerstattung
nicht übenitriegt.

3. Arbeitszimmer: Werbungskostenabzug bei
beruflicher Nutzung einer im Miteigentum
von Ehegatten stehenden Wohnung

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 6.12.2017
(Aktenzeichen Vl R 41115) klargestellt, dass ein Mit-
eigentümer einer Wohnung Abschreibungen für Abnut-
zung (AfA) und Schuldzinsen nur entsprechend seinem
Miteigentumsanteil als Werbungskosten geltend ma-
chen kann, wenn die Darlehen zum En¡rerb der Woh-
nung gemeinsam aufgenommen wurden sowie Zins
und Tilgung von einem gemeinsamen Konto beglichen
werden, wenn er diese allein zu beruflichen Zwecken
nuüÌ. Dieser Fall ist besonders praxisrelevant bei Ehe-
gatten, die lmmobilien oftmals gemeinsam, also zu Mit-
eigentum en¡verben.

lm Urteilsfall ging es um zusammen veranlagte Ehe-
leute, die in den Streitjahren Q1OT und 2008) nichtselb-
ständig tätig waren, lm Jahr 20O7 bezogen sie eine im
gemeinsamen Eigentum stehende Wohnung in einem
MehÉamilienhaus. lm selben Haus, jedoch auf einer
anderen Etage und räumlich nicht mit der selbst ge-
nutzten Wohnung verbunden, en¡varben sie eine weitere
kleinere, jeweils im hälftigen Miteigentum der Ehegatten
stehende Wohnung, die von der Ehegattin ausschließ-
lich beruflich genutzt wurde. Die Darlehen zum Eruverb
dieser Wohnung nahmen die Eheleute gemeinsam auf;
die Zinsen und die Ïlgung sowie die laufenden Kosten
beglichen sie von einem gemeinsamen Konto.

Vorliegend griffen die Abzugsbeschränkungen für ein
häusliches Arbeitszimmer nicht. Die Ehegattin nutzte die
Wohnung ausschließlich für ihre berufliche Tätigkeit. Es
lag ein außerhäusllchês Arbeitszímmer vor.

Allerdings bestätigt der Bundesfinanzhof die Ansícht
des Finanzamts, wonach die Kosten für die Woh-
nung nur entsprechend des Miteigentumsanteils als
Werbungskosten geltend gemacht werden können. Nur
insoweit ist die Ehegattin wirtschaftlich belastet. Be-
zahlen Eheleute Aufwendungen ,,aus einem Topf,,, d.h.
aus Guthaben, zu denen beide Eheleute beigetragen
haben, oder aus Darlehensmitteln, die zu Lasten bei-
der Eheleute aufgenommen wurden; wird, sofern keine
besonderen Vereinbarungen getroffen sind, der Betrag
jeweils für Rechnung desjenigen geleistet, der den Be-
trag schuldet. Daher sind gemeinschaftlich getragene
Aufwendungen für eine lmmobilie, die einem Ehegat-
ten gehöft und die dieser zur Ezielung von Einnahmen
nutzt, beim Eigentümerehegatten in vollem Umfang
Werbungskosten. lnsofern sind die Eigentumsverhält-
nisse entscheidend-

Sind Eheleute hingegen Miteigentümer eines Grund-
stücks und errichten sie hierauf ein Gebäude oder er-
werben sie wie im Streitfall eine Eigentumswohnung
zu Miteigentum, ist grundsäLlich davon auszugehen,
dass jeder von ihnen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten entsprechend seinem Miteigentumsanteil
getragen hat, und zwar unabhängig davon, wie viel er
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tatsächlich aus eigenen Mitteln dazu beigetragen hat.
Sind die finanziellen tseiträge der Eheieute unterschied-
lich hoch, dann hat sowohlzivilrechtlich als auch steuer-
rechtlich der Ehegatte, der aus eigenen Mitteln mehr als
der andere beigesteuert hat, das Mehr seinem Ehegat-
ten mit der Folge zugewandt, dass jeder von ihnen so
anzusehen ist, als habe er die seinem Anteil entspre-
chenden Anschaffungskosten selbst getragen. Dem-
gemäß sind auch die gemeinsam getragenen laufenden
Auñnrendungen für eine solche Wohnung, soweit sie
grundstucksorientiert sind þ.8. Schuldzinsen auf den
Anschaffungskredit, Grundsteuern, allgemeine Repa-
raturkosten, Versicherungsprämien und ähnliche Kos-
ten), nur entsprechend den Miteigentumsanteilen als
Werbungskosten abziehbar.

Q Hinweis:
Vorliegend
reicht werd
nung allein
Zuordnung
konkreten Fall geprüft werden.

4. Abzug der Auñrvendungen e¡nes neben-
beruflich als Sporttrainer tätigen übungs-
leiters

2 4OO € pro Jahr liegt, nicht übersteigen und damit die Einnah-men Freibeirag
auch elungsab-
sicht hmen den
Freibetrag deutlich übersteigen. ln Höhe des Libersteigenden
Betrags sind Sie dann als Einkünfte aus selbstÈlndiger Arbeit,
aus Gewerbebetrieb oder als Einkr.infte aus nichtselbständiger

:i:-#fti#i:i5iiìä3:
sgaben die Einnahmen

deutlich libersteigen und wie im Streitfall ein steuenechflich
relevanter Verlust geltend gemacht wird.

Vorliegend fehlten entsprechende Feststellungen des
Finanzgerichts, welche nun nachgeholt werden müs-
sen. Das Finanzgericht muss im zweiten Rechtsgang
prüfen, ob die Stpfl. bei ihrer Vorgehensweise auf Dauer
einen Totalgewinn oder einen Totalüberschuss ezielen
konnte und ob sie eine verlustbringende Tätigkeit mög-
lichen¡veise wegen persönlicher Neigungen ausübte.
Liegt eine Einkünfteezielungsabsicht vor, so ist vor-
liegend der Verlust aus der übungsleitertätigkeit aber
anzuerkennen, wie der Bundesfinanzhof feststellt. ln
einem Fall wie dem vorliegenden, in dem ausschließ-
lich steuerfreíe Einnahmen ezielt werden und die damit
unmittelbar wirtschaftlich zusammenhängenden Auf-
wendungen höher sind, seíen die Ausgaben nur bis zur
Höhe der steuerfreien Einnahmen vom Abzug ausge-
schlossen. Der übersteigende Betrag sei steuerrechtlich
zu berücksichtigen.

Zur Frage der Gewinneaielungsabsicht fijhrt der
Bundesfinanzhof aus, dass unabhängig von den Moti-
ven, aus denen der Einzelne einer Beschäftigung nach-
gehe, eine Gewinn-/Uberschusseaielungsabsicht dann
anzunehmen sei, wenn in der Regel überschüsse aus
der Beschäftigung tatsächlich erzielt würden. Umge-
kehft sei vom Fehlen einer Gewinn-/überschusser-
zielungsabsicht dann auszugehen, wenn die Einnah-
men in Geld oder Geldeswert lediglích dazu dienten,
in pauschalierender Weise die tatsächlichen Selbst-
kosten zu decken. Vor diesem rechtlíchen Hintergrund
hat der Bundesfinanzhof im Ufteil vom 25j0.1992
(Aktenzeichen Vl R 59/91) bei einem Amateurfußball-
spieler eíne steuerlich inelevante Liebhaberei für den
Fall angenommen, dass dieser im Zusammenhang mit
seiner Betätigung lediglich Zahlungen erhält, die gerin-
ger oder nur ganz unwesentlich höher sind als die ent-
standenen Aufwendungen.

Q Handlungsempfehlung:
Sollten nur ín einzelnen Jahren díe Ausgaben die Einnahmen
i.ibersteigen, stellt sich grundsätzlich nicht die Frage der über-
schussezielungsabsicht. Soweit allerdings dauerhaft die Aus-
gaben die Einnahmen ribersteigen, muss der Stpfl. in einer
Prognoserechnung dokumentiert nachweisen, dass er mit díe-
ser Tätigkeit auf Dauer eine überschusseaielungsabsicht hat.

5. Steuerliche Erfassung von San¡erungsge-
winnen: Altfälle weiterhin begünstigt - Un-
gewissheit für aktuelle und zukünftige Fälle

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hatte den
sog. Sanierungserlass mit Beschluss vom 28.11.201 6

Der Bundesfinanzhof stellt mit Urleil vom 20.i2.2017
(Aktenzeichen lll R 2311S) klar, dass ein Sporttraine[ der
mit Einkünfteeaielungsabsicht tätig ist und steuerfreie
Einnahm
(aktuell 2
Aufwend
nahmen übersteigen.

lm Urteilsfallwar die Stpfl. im Hauptberuf nichtselbstän-
dig tätig. Darüber hinaus bezog sie im Streitjahr 20.12
von einem Sp 200 € alsUbungsleiterin. r Tätigkeit
hatte die Stpfl. Höhe von
4 062 €, weit dem pkw
zu Wettbewerben. Den hieraus entstandenen Verlust
machte sie ín der Einkommensteuererklärun g 2012 gel-
tend. Das Finanzamt erkannte den Verlust nicht an, da
die Einnahmen die Höhe des übungsleiterfreibetrags
nicht überschritten hätten. Da die Einnahmen somit
in voller Höhe steuerfrei seien, könnten die Ausgaben
nicht steuermindernd berücksichtigrt werden.

Der Bun dsatz der Stpfl.
Recht, v nanzgerichL zurweiteren . lnsoweit weist
der Bundesfinanzhof darauf hin, dass in einem ersten
Schritt stets - und auch bei dieser Tätigkeit als übungs-
leiter - zu prüfen sei, ob die Tätigkeit mit Gewinnezie-
lungsabsicht ausgeübt wurde. Sollte ihre Tätigkeit afs
sog. Liebhaberei anzusehen seín, wären die daraus
stammenden Einnahmen nicht steuerbar und die damit
zusammenhängenden Aufwendungen steuerlich unbe-
achtlich.

lD Hinweis:
ln der Praxis stellt sich diese Frage oftmals deshalb nicht, weil
die Einnahmen den Übungsleiterfteibetrag, welcher aKuell bei
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Der Sanierungs-
ungen den Erlass
vorgesehen. Das
die Finanzämter

daraufhin mit Erlass vom 27,4.2O17 angewiesen, den
sog. Sanierungserlass in allen Fällen, in denen die an
der 

_S_anierung beteiligten Gläubiger bis (einschließlich)
8.2.2017, also bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
des Beschlusses des Großen Senats des Bundesfi-
nanzhofs, endgültig auf ihre Forderungen veaichtet ha-
ben, gleichwohl aus Ve¡trauensschutzgründen weiterhin
uneingeschränkt anzuwenden. Der Bundesfinanzhof
hat m¡t Ufteilen vom 23.8.2O17 (Aktenzeichen I R S2/14

den Uñeilen zu Grunde liegenden Verfahren hatten die

2140/13/10003) mitgeteilt, dass sie sich an die im Er-
lass vom 27 .4.2017 veröffentlichte Veft rauensschutzre-
gelung im Umgang mit Altfällen weiter gebunden fühlt.

O Hinweis:
Die gesetzliche Neuregelung, nach der Sanierungsgewinne
unter bestimmten Bedingungeh steuerfrei gestellt ðinã, stent
nach wie vor noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung
durch die EU-Kommission. Diese muss noch bestätigen, àasÁ
es sich nicht um eine staatliche Beihilfe handelt. Term¡nlich ist
dies aktuell noch nicht absehbar.

6. Abzug des hälftigen Behinderten-pauschbe-
trags be¡ Einzelveranlagung von Ehegatten

Auf übereinstimmenden Ahtrag der Ehegatten ist der
grundsäElich einem Ehegatten zustehende Behinder-
ten-Pauschbetrag bei der Einzelveranlagung der Ehe-
gatten beijedem Ehegatten jeweils zur Hälfte abzuzie-
hen, wie der Bundesfinanzhof mit Urteil vom2O.1Z.2O17
(Aktenzeichen Xl R 2nn entschied.

Für den Fall der Einzelveranlagung von Ehegatten ist
gesetzlich bestimmt, dass Sonderausgaben, außer-
gewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigung
nach $ 35a ESIG grundsäElich demjenigen Ehegatteñ
zugerechnet werden, der die Aufwendungen wirtschaft-
lich getragen hat. Auf übereinstimmenden Antrag der
Ehegatten werden sie bei jedem Ehegatten zur Hälfte
abgezogen. Dies gilt auch für den Behinderten-pausch-
betrag.

O Hinwe¡s:
lm Regelfall ist die Zusammenveranlagung von Ehegatten
steuerlich vorteilhaft. lm Einzelfall kann z.B. im Hinblick âuf die
Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb auchdie-Einzelveranlagu len Sonderausgaben,außergewöhnliche lftig zugeordnet wer-
den, so muss der iezu nãch dem aus-
dnicklichen Willen des Geseügebers bereits durch Angabe in
bzw. mit der Steuereklärung erfolgen.

7. Nachträglicher Antrag auf Günstigerprüfung
bei den Einkünften aus Kap¡tatvermögen

der2E %oigen

ät"':i:',äl
nfte', wie Zin-

serr oder Dividenden, elnbehalten. Ein Einbezug in die
Einkommensteuererklärung erübrigt sich dann für die
Kapitaleinkünfte. Auf Antrag können allerdings auch die
Kapitalerträge in die Einkommensteuererklärung ein-
bezogen und dem normalen Steuertarif unteruvorfen
werden. Dies ist dann vorteilhaft, wenn ansonsten so
geringe Einkünfte vorliegen, dass der progressive Ein-
kommensteuertarif nur zu einer Belastung von weniger
als 25 % fühft.

Nicht abschließend geklärt ist die Frage, bis wann die-
ser Antrag auf Einbezug der Kapitaleinkünfte in die

steuererklärung lag von der personengesellschaft eine
Mitteilung über den Gewinnanteíl i.H.v. 300 000 € vor.
lnsoweit bestand kein Grund, die Kapitaleinkünfte in
die Einkommensteuererklärung einzubeziehen und eine
Günstigerprüfung zu beantragen. Zwei Jahre später er-
folgte jedoch eine Korrektur der steuerlichen Gewinn-
feststellung bzgl. des Gewinnanteils aus der perso-
nengesellschaft. Nun wurde ein Gewinnanteil i.H,v. 0 €
festgestellt. Da nun die Günstigerprufung zu einer gerín-
geren Besteuerung der Kapitaleinkünfte führen würde,
wurde diese vom Stpfl. beantragt. Das Finanzamt lehnte
dies jedoch ab, da der Einkommensteuerbescheid nicht
mehr änderbar sei.

Das Finanzgericht Köln entschied hingegen mit Urteil
vom 30.3.2017 (Aktenzeichen i5 R22SB/14) zu Guns-
ten des Stpfl. Nach der Entscheidung des Finanzge-
richts kann ein Antrag auf Günstigerprüfung auch nath
Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids

; ffi:t
n liege

standskraft díe Voraussetzrnnå'n ,U, eine eünstigJrp?ü-
fung gerade noch nicht vorlagen, sondern erst später
eingetreten sind.

O Hinweis:
Gegen das Urteil des Finanzgerichts ist nun unter dem AKen-
zeichen Vlll R 6/1 7 dle Revision beim Bundesfinanzhof anhän-
gig, so dass vergleich-
þaren Fällen rOeñ. egf.
kann sogar die Kaþi-taleinkünfte kommen-
steuererklåirung aufzunehmen. lm Grunde läuft dies allerdings
dem Vereinfachungsgedanken der Abgeltungsteuer zuwiderl

Alle lnformationen wurden sorgfältig geprüft, Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch
keine Garantie übernommen werden.
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